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Artikel III-295 (ex-Artikel 266)

Die Europäische Investitionsbank besitzt Rechtspersönlichkeit.

Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die Mitgliedstaaten.

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist Gegenstand eines Protokolls. Durch ein Euro-
päisches Gesetz können die Artikel 4, 11 und 12 und Artikel 18 Absatz 5 der Satzung der Bank
entweder auf Antrag der Europäischen Investitionsbank nach Anhörung der Kommission oder auf
Antrag der Kommission nach Anhörung der Europäischen Investitionsbank geändert werden.

Explanation (if any) :

Die im Vertrag von Nizza vorgesehene enabling clause für die Anpassung der EIB an die
Erweiterung kann wegfallen, da sie für diese Erweiterung nicht mehr benötigt wird.


